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 Veröffentlicht am 28.07.1998

Norm

B-VGNov 1974 ArtIII

GewO 1994 §2 Abs1 Z9

Rechtssatz

Die Gewerbeordnung 1994 ist gemäß ihrem § 2 Abs 1 Z 9 nicht auf die nach ihrer Eigenart und ihrer Betriebsweise in

die Gruppe der häuslichen Nebenbeschäftigungen fallenden und durch die gewöhnlichen Mitglieder des eigenen

Hausstands betriebenen Erwerbszweige anzuwenden. Dazu gehört die Privatzimmervermietung im Sinne des Art III

der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 BGBl 444.
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